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Mit Hochfürstlich - Hessischen gnädigsten, Privilcgio.

iZol^

Jahr.
25^

Stück.

Montag den 15H! Iunius.
— —

.

Verordnung.
Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm der Neunte, Landgraf zu Hessen, Fürste

Hersfeld, Graf zu Catzenelnbvgen, Dietz, Aiegenhai», Nidda, Schaumburg
und Hanau rc. rc.

frügen hiermit zu wissen: Nach einem bieder bestandenen Gericht-gebrauche ist das Perhorrescire»
O des ordentlichen Richters. den Partheyen nicht allein oft in allen ihren Rechtssachen gestattet,
Unsern auch die Ableistung des Perl&gt;orresceni»LydeS, ohne vvrgängige Angabt bestimmter Ursa,
cheo des Verdacht-, -vgelaffeu worden.

Da aber diese- Verfahren viele Mißbrauche erzeugt hat, die zu einer offenbaren Zufiitzverzd-
gerung gereichen; Go finden Wir Un- bewogen, hierdurch zu verordnen: Daß in allen grgenwär.
»ig noch nicht anhängigen Recht-sachen künftig nirmavd zu dem Perhorrescenz. -yde gelassen wer.
den soll, der nicht zuvor die Ursachen de- Verdacht- gegen seinen ordentlichen Richter namentlich

angegeben, und da-Obergertebr solch« hinreichend anerkannt hat.
Wir befehlen daher allen Unfern Zustitz-Coüegi!-, Beamten und Unterthanen, so wib einem

jeden den «5 sonst angehet, sich hiernach stracklich umerrbänkgst zu achte«.
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